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VHS-Ausschuss 
Donnerstag, 11.04.2019

Öffentlicher Teil

1. Einwohnerfragestunde

2. Befangenheitserklärung

3. Genehmigung der Niederschrift über die 
Sitzung vom 08.11.2018

100 Jahre Wissen teilen
TOP 4: VHS unter der Lupe
100 Jahre Volkshochschule

Die Verfassung des Deutschen Reichs

["Weimarer Reichsverfassung"]
vom 11. August 1919

Artikel 148
(4) Das Volksbildungswesen, einschließlich der Volkshochschulen, 
soll von Reich, Ländern und Gemeinden gefördert werden. 

Die Volkshochschule in öffentlicher Verantwortung
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Grundgesetz 23.05.1949
1) Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates.
(2) Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über die Teilnahme des Kindes am Religionsunterricht zu bestimmen.
(3) Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen ordentliches 
Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechtes wird der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den 
Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Kein Lehrer darf gegen seinen Willen verpflichtet werden, 
Religionsunterricht zu erteilen.
(4) Das Recht zur Errichtung von privaten Schulen wird gewährleistet. Private Schulen als Ersatz für öffentliche Schulen 
bedürfen der Genehmigung des Staates und unterstehen den Landesgesetzen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die 
privaten Schulen in ihren Lehrzielen und Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht 
hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen und eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern 
nicht gefördert wird. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte 
nicht genügend gesichert ist.
(5) Eine private Volksschule ist nur zuzulassen, wenn die Unterrichtsverwaltung ein besonderes pädagogisches Interesse 
anerkennt oder, auf Antrag von Erziehungsberechtigten, wenn sie als Gemeinschaftsschule, als Bekenntnis- oder 
Weltanschauungsschule errichtet werden soll und eine öffentliche Volksschule dieser Art in der Gemeinde nicht besteht.
(6) Vorschulen bleiben aufgehoben.
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Prof. Dr. Dr. h.c. Andreas Voßkuhle
Präsident des Bundesverfassungsgerichts

Der Bildungsauftrag des Grundgesetzes
Rede zur Festveranstaltung  „100 Jahre Volkshochschule“
13. Februar 2019, Frankfurt am Main

„Der Schlüssel zum Status activus des 

Staatsbürgers ist Bildung.“
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Wurzeln der Volkshochschule im 19. Jahrhundert

Deutschland Arbeiterbildungsvereine
England Universitätsausdehnungsbewegung
Dänemark Nikolai Grundtvig

Heimvolkshochschule

1879 Humboldt-Akademie Berlin als Erste 
Volkshochschule

1919 150 Volkshochschulen
1919/1020 Gründungswelle
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NRW Verfassung 1950
Artikel 17
„Die Erwachsenenbildung ist zu fördern. Als Träger von Einrichtungen der 
Erwachsenenbildung werden neben Staat, Gemeinden und Gemeindeverbänden 
auch andere Träger, wie Kirchen und freien Vereinigungen, anerkannt.“

1953 NRW Erstes Erwachsenenbildungsgesetz in der Bundesrepublik
„Gesetz über die Zuschußgewährung an Volkshochschulen und 
entsprechende Bildungseinrichtungen“

1974 Erstes Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Lande 
Nordrhein-Westfalen
§ 11,1 Pflichtaufgabe

1982 Neufassung des WbG
Deckelung der Zuweisungen des Landes auf Stand 1980

2000 Weiterbildungsgesetz Neufassung 
§ 11 definiert die förderfähigen Bildungsbereiche enger als vorher
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VHS Oelde-Ennigerloh

1976 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Oelde und 
Ennigerloh zur gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben der 
Volkshochschule Oelde-Ennigerloh  
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2017 Dtld. NRW

VHS 895 131

Kurse 580.748 94.262

UE 17.982.470 3.331.744

Belegungen 6.429.961 1.089.007

Alle Zahlen aus: Elisabeth Reichart | Thomas Lux | Hella 
Huntemann, Volkshochschul-Statistik – 56. Folge, Arbeitsjahr 2017

TOP 5: Statistischer Überblick bis 2/2018
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Gesamtentwicklung

Teilnehmer Unterrichtseinheiten angebotene Kurse durchgef. Kurse ausgefallene Kurse

TOP 5: Statistischer Überblick 2018

2018

Veranstaltungen 510

Teilnehmer 5.967

Unterrichtseinheiten 18.731
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FB 1 Politik, Gesellschaft, Wissenschaft

Was ist los mit dir, Europa? 

Ulrike Herrmann

Stella Deetjen

Berthold Lülf
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Fachbereich 2 – Kunst, Gestalten 

TOP 6: Einblick in den Unterricht 2/18

Fachbereich 3 - Gesundheit 

TOP 6: Einblick in den Unterricht 2/18

Fachbereich 4 - Fremdsprachen

TOP 6: Einblick in den Unterricht 2/18

Fachbereich 4 - Fremdsprachen
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Fachbereich 4 – Deutsch als Zweitsprache
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� Integrationskurse 

� Sprachkurse gemäß
Verordnung über 
berufsbezogene 
Sprachförderung

� Offenes Programm

Fachbereich 4 – Deutsch als Fremdsprache
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Fachbereich 5 - Arbeit-Beruf
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Fachbereich 7 - Weiterbildung für die Wirtschaft

Neue Kurse mit

• Hammelmann

• GEA

• Marienhospital

• Berufskolleg Beckum

TOP 7: Programm 2019/2020

• Veröffentlichung des Programms KW 28

• 100 Jahre VHS

Lange Nacht der Volkshochschulen am 
20. September 2019 

TOP 8:
Änderung der Honorarordnung 

Letzte Änderung 2014

• Aktueller Honorarsatz 18,- € / 45 Minuten

Aktuelle Änderung

• Erhöhung um 2,- € auf 20,- € / 45 Minuten

TOP 9:
Änderung der Gebührenordnung 

Letzte Änderung 2014
• Aktueller Gebührensatz 2,- € / 45 Minuten

• Ermäßigung 25 %

Aktuelle Änderung 
• Erhöhung um 0,20 € auf 2,20 €

• Ermäßigung 40 % 
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Öffentlicher Teil

10. Verschiedenes
10.1. Mitteilungen der Verwaltung

10.2. Anfragen an die Verwaltung

Nichtöffentlicher Teil

11. Befangenheitserklärungen

12. Genehmigung der Niederschrift über die
Sitzung vom 08.11.2018

13. Verschiedenes

13.1. Mitteilungen der Verwaltung

13.2. Anfragen an die Verwaltung 


